
Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
§ 1 Geltung
Nachstehende Lieferbedingungen gelten für alle unsere Verträge, Lieferungen
und sonstigen Leistungen, einschließlich Beratungsleistungen. Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Käufers werden auch dann nicht verpflichtend, wenn
wir ihnen nicht nochmals ausdrücklich widersprechen.

2. Der Käufer ist berechtigt, die Waren im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu
veräußern. Der Käufer tritt jedoch bereits jetzt alle Forderungen mit sämtlichen
Nebenrechten an uns ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den
Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen.

In den Verträgen und diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen sind alle
Vereinbarungen, die zwischen dem Käufer und uns zur Ausführung der
Kaufverträge getroffen wurden, schriftlich niedergelegt.

3. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller, ohne
uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser
Bedingungen.

§ 2 Angebot und Abschluss
1. Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir
diese ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben.

§ 7 Mängelrüge und Gewährleistung
1. Mängelansprüche des Käufers bestehen nur, wenn der Käufer seinen nach
§ 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß
nachgekommen ist

2. Soweit Verkaufsangestel lte oder Handelsvertreter mündliche Nebenabreden
treffen oder Zusicherungen abgeben, die über den schriftlichen Kaufvertrag
hinausgehen, bedürfen diese zur Wirksamkeit stets unserer schriftlichen
Bestätigung.

3. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen u. a.,
verstehen sich nur ungefähr.

An allen überlassenen Unterlagen behalten wir uns unsere Eigentums -, Urheber-
sowie sonstigen Schutzrechte vor.

2. Soweit ein von uns vertretender Mangel der Ware vorliegt, sind wir unter
Ausschluss der Rechte des Käufers vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis
herabzusetzen, zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn, dass wir aufgrund der
gesetzlichen Regelungen zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind.
Der Käufer hat uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren. Die
Nacherfüllung kann nach Wahl des Käufers durch Beseitigung des Mangels oder
Lieferung einer neuen Ware erfolgen. Wir tragen im Falle der Mängelbeseitigung
die erforderlichen Aufwendungen, soweit s ich diese nicht erhöhen, weil der
Vertragsgegenstand sich an einem anderen Ort als dem Erfüllungsort befindet.

§ 3 Liefer- und Leistungszeit
1. Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart
worden sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben.

Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Käufer nach seiner Wahl
Herabsetzung des Kaufpreises verlangen oder den Rücktritt erklären. Die
Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen,
soweit nicht aufgrund des Vertragsgegenstandes weitere Nachbesserungsversuche
angemessen und dem Käufer zumutbar sind.

Handelt es sich bei dem zugrunde liegenden Kaufvertrag um ein Fixgeschäft im
Sinne von § 376 HGB haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem
Fall ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden
vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht, wobei uns ein Verschulden unserer
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist.

3. Die Gewährleistungsansprüche des Käufers verjähren in einem Jahr nach
Ablieferung der Ware bei dem Käufer, es sei denn, wir haben den Mangel arglistig
verschwiegen. In die sem Fall gelten die gesetzlichen Regelungen.

Ebenso haften wir dem Käufer bei Lieferverzug nach den gesetzlichen
Bestimmungen, wenn dieser auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder

§8 Haftung
1. Schadenersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung,
einschließlich unerlaubter Handlungen, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt.

grob fahrlässigen Verletzung des Vertrages beruht, wobei uns ein
Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist. Unsere
Haftung ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden
begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden
vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht.

Für den Fall, dass ein von uns zu vertretender Lieferverzug auf der schuldhaften
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht, wobei uns ein Verschulden
unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist, haften wir nach
den gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe, dass in diesem Fall die
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt ist.

2. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verkäufer
für jede Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des vorhersehbaren
Schadens. Ansprüche auf entgangenen Gewinn, ersparte Aufwendungen,
aus Schadensersatzansprüchen Dritter sowie auf sonstige mittelbare und
Folgeschäden können nicht mehr erlangt werden, es sei denn, ein vom Ve rkäufer
garantiertes Beschaffenheitsmerkmal bezweckt gerade, den Käufer gegen solche
Schäden abzusichern.

Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für
den Kunden zumutbar ist.

3. Die Haftungsbeschränkungen u nd -ausschlüsse in den Absätzen 1. und 2. gelten
nicht für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens des Verkäufers entstanden
sind, sowie bei einer Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie Schäd en aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers und der Gesundheit.

Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des
entstehenden Schadens und etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen.
Gleiches gilt, wenn der Käufer Mitwirkungspflichten schuldhaft verletzt. Mit
Eintritt des Annahme- bzw. Schuldnerverzuges geht die Gefahr der zufälligen
Verschlechterung und des völligen Untergangs auf den Käufer über.

4. Soweit die Haftung des Verkäufe rs ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt
dies auch für Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des
Verkäufers.

§ 4 Versand und Gefahrübergang
1. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Käufers verzögert,
lagert die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers. In diesem Fall steht unsere
Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich.

§ 9 Entsorgungspflichten gemäß ElektroG
1. Der Kunde übernimmt die Pflicht, die an ihn gelieferten Leuchten der Marke
.EMZ'' nach Nutzungsbeendigung auf eigene Kosten gemäß den Richtlinien des
Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) ordnungsgemäß zu entsorgen.
Damit wird .EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH'' von den Verpflichtungen
nach § 10 Abs. 2 ElektroG und damit im Zusammenhang stehender Ansprüche
Dritter freigestellt.

2. Im Übrigen geht die Gefahr mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder
Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Lagers, auf den Käufer
über.

§S Preise und Zahlungen
1. Unsere Preise verstehen sich netto ab Werk ausschließlich Porto, Fracht und
sonstigen Nebenkosten. Die Mehrwertsteuer wird in der jeweils gesetzlichen Höhe

2. Unterlässt es der Kunde, Dritte, an die er unsere Leuchten weitergibt,
vertraglich zur Übernahme der Entsorgungspflicht und zur Weiterverpflichtung
zu verpflichten, so ist der Kunde verpflichtet, die gelieferten Leuchten nach
Nutzungsbeendigung auf seine Kosten zurückzunehmen und nach den
gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen.

zusätzlich in Rechnung gestellt.
Soweit nichts anderes vereinbart, sind unsere Rechnungen 30 Tage nach
Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar.
Im Verzugsfalle sind vorbehaltlich weiterer Verzugsschäden Zinsen von 5% über
dem jeweils geltenden Basiszinssatz zu zahlen.

Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen
zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Wir werden den Käufer über
die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen
entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf
die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

3. Der Anspruch der ,,EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH'' auf Übernahme
der gesetzeskonformen Entsorgung von Leuchten der Marke .EMZ'' durch
den Kunden verjährt nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach der endgültigen
Beendigung der Nutzung der an ihn gelieferten Leuchten. Die zweijährige Frist
der Ablaufhemmung beginnt frühestens mit Zugang einer schriftlichen Mitteilung
des Kunden über die Nutzungsbeendigung. Leuchtmittel der .EMZ Elektro-
Marketing-Zentrale GmbH' mit den Markenbezeichnungen ,,GOVENA" sowie
Heizgeräte der Marken .AURORA" und .Radialight" können an kommunalen
Sammelstellen zur gesetzeskonformen Entsorgung und Verwertung kostenfrei
zurückgegeben werden.
Unsere WEEE-Reg. -Nr. lautet DE 72302269.

2. Die Aufrechnung undioder die Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechts
ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen
zulässig.

§ 1 0 Erfüllungsort, Gerichtsstand
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen
sowie sämtliche Streitigkeiten aus den Geschäftsbeziehungen ist 63791 Karlstein,
soweit der Käufer Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

§6 Eigentumsvorbehalt
1. Die Ware verbleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises in unserem
Eigentum. Bei Waren, die der Käufer im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit
von uns bezieht, behalten wir uns das Eigentum vor, bis unsere sämtlichen
Forderungen gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung, einschließlich
der künftig entstehenden Forderungen auch aus gleichzeitig oder später
abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne
oder sämtliche unserer Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen
wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.

§11 Schlussbestimmungen
1. Mündliche Nebenabreden und Zusatzvereinbarungen zu von uns
abgeschlossenen Verträgen bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt
auch für einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

2. Sollten einzelne Bestimmungen unserer Lieferbedingungen unwirksam sein
oder werden, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt. Die Vertragspartelen verpflichten sich für diesen Fall, die unwirksame
Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die deren wirtschaftlichen Sinn und
Zweck möglichst nahe kommt.

Stand: 01.08.2011


